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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1965 Ausgegeben am 16. März 1965 15. Stück

3 7 . Kundmachung: Ratifikation des Europäischen Übereinkommens über die internationale Han-
delsschiedsgerichtsbarkeit durch Polen und die Bundesrepublik Deutschland
sowie eine Notifikation der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik

38. Kundmachung: Ratifikation des Übereinkommens über das auf Unterhaltsverpflichtungen
gegenüber Kindern anzuwendende Recht durch die Schweiz

39. Kundmachung: Ratifikation des Übereinkommens über die Anerkennung und Vollstreckung
von Entscheidungen auf dem Gebiet der Unterhaltspflicht gegenüber Kindern
durch die Schweiz und eine Erklärung Italiens zu diesem Übereinkommen

40. Vereinbarung zwischen der Republik Österreich und der Internationalen Atomenergie-Or-
ganisation über die Ausdehnung des Amtssitzabkommens auf Beamte anderer
Internationaler Organisationen, die der Internationalen Atomenergie-Or-
ganisation auf Zeit zugeteilt sind

4 1 . Zweite Niederschrift (Procès-Verbal) betreffend die Verlängerung der Deklaration über den
provisorischen Beitritt Tunesiens zum Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen
(GATT)

3 7 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 21. Feber 1965 betreffend die Ratifi-
kation des Europäischen Übereinkommens
über die internationale Handelsschiedsge-
richtsbarkeit durch Polen und die Bundes-
republik Deutschland sowie eine Notifikation
der Ukrainischen Sozialistischen Sowjet-

republik

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen haben seit der Kundma-
chung BGBl. Nr. 272/1964 Polen am 15. Sep-
tember 1964 und die Bundesrepublik Deutsch-
land am 27. Oktober 1964 ihre Ratifikations-
urkunden zum Europäischen Übereinkommen
über die internationale Handelsschiedsgerichts-
barkeit, BGBl. Nr. 107/1964, hinterlegt.

Das Übereinkommen ist für Polen am 14. De-
zember 1964 und für die Bundesrepublik
Deutschland am 25. Jänner 1965 in Kraft ge-
treten.

Die vorstehend angeführten Staaten haben
dem Generalsekretär der Vereinten Nationen
gemäß Artikel X Abs. 6 des Übereinkommens
die folgenden Institutionen notifiziert, deren
Präsidenten die Aufgaben erfüllen sollen, die
durch Artikel IV den Präsidenten der zustän-
digen Handelskammern übertragen werden:

Polen: Polnische Außenhandelskammer;

Bundesrepublik Deutschland: Deutscher Aus-
schuß für Schiedsgerichtswesen.

Die Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik
hat dem Generalsekretär der Vereinten Nationen
gemäß Artikel X Abs. 6 des Übereinkommens
die Allunions-Handelskammer notifiziert.

Klaus

3 8 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 21. Feber 1965 betreffend die Ratifi-
kation des Übereinkommens über das auf
Unterhaltsverpflichtungen gegenüber Kin-
dern anzuwendende Recht durch die Schweiz

Nach Mitteilung der Niederländischen Regie-
rung ist das Übereinkommen über das auf Unter-
haltsverpflichtungen gegenüber Kindern anzu-
wendende Recht, BGBl. Nr. 293/1961, seit der
Kundmachung BGBl. Nr. 152/1963 von der
Schweiz ratifiziert worden.

Anläßlich der Hinterlegung der Ratifikations-
urkunde hat die Schweiz die nachstehende Er-
klärung gemäß Artikel 2 des Übereinkommens
abgegeben:

„Das schweizerische Recht ist anwendbar,
wenn das Begehren auf Unterhaltsleistungen vor
eine schweizerische Behörde gebracht wird, der
Schuldner der Unterhaltsleistungen und das Kind
schweizerische Staatsangehörige sind und der
Schuldner der Unterhaltsleistungen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat."

Das Übereinkommen ist für die Schweiz am
17. Jänner 1965 in Kraft getreten.

Klaus

6 31
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3 9 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 1. März 1965 betreffend die Ratifi-
kation des Übereinkommens über die Aner-
kennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen auf dem Gebiet der Unterhaltspflicht
gegenüber Kindern durch die Schweiz und
eine Erklärung Italiens zu diesem Überein-

kommen

Nach Mitteilung der Niederländischen Regie-
rung hat seit der Kundmachung BGBl. Nr. 105/
1964 die Schweiz das Übereinkommen über die
Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen auf dem Gebiet der Unterhaltspflicht
gegenüber Kindern, BGBl. Nr. 294/1961, ratifi-
ziert.

Das Übereinkommen ist für die Schweiz am
17. Jänner 1965 in Kraft getreten.

Italien hat gemäß Artikel 13 dieses Überein-
kommens folgende Erklärung abgegeben:

„Gemäß den in Italien geltenden Vorschriften
sind zur Erlassung einstweiliger Verfügungen
(Artikel 446 des Zivilgesetzbuches in Zusammen-
hang mit Artikel 2 und 3 des Haager Überein-
kommens vom 15. April 1958) die Richter erster
Instanz („Prätoren" oder Präsidenten der Ge-
richtshöfe) zuständig.

Für die endgültigen Entscheidungen sind da-
gegen die zuständigen Behörden die Friedens-
richter, die Richter der Gerichte erster Instanz,
die Gerichtshöfe und die Berufungsgerichte (Ar-
tikel 7 ff. der Zivilprozeßordnung). Den Be-
rufungsgerichten obliegt ferner der Ausspruch
der Wirksamkeit für den italienischen Rechts-
bereich der von den zuständigen ausländischen
Behörden gefällten Entscheidungen."

Klaus

4 0 . Vereinbarung zwischen der Republik Österreich und der Internationalen Atomenergie-
Organisation über die Ausdehnung des Amtssitzabkommens auf Beamte anderer Inter-
nationaler Organisationen, die der Internationalen Atomenergie-Organisation auf Zeit

zugeteilt sind

Nachdem die sich aus den nachstehenden Noten ergebende Vereinbarung zwischen der Republik
Österreich und der Internationalen Atomenergie-Organisation über die Ausdehnung des Amtssitz-
abkommens auf Beamte anderer Internationaler Organisationen, die der Internationalen Atom-
energie-Organisation auf Zeit zugeteilt sind, die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates
erhalten hat, erklärt der Bundespräsident diese Vereinbarung für ratifiziert und verspricht im
Namen der Republik Österreich die gewissenhafte Erfüllung der in dieser Vereinbarung enthaltenen
Bestimmungen:

(Übersetzung)

INTERNATIONALE ATOMENERGIE-
ORGANISATION, WIEN

Wien, am 20. Dezember 1964

Herr Bundesminister!

Artikel I, Abschnitt 1, lit. o) des Abkommens
zwischen der Republik Österreich und der Inter-
nationalen Atomenergie-Organisation über den
Amtssitz der Internationalen Atomenergie-
Organisation bestimmt wie folgt:

„Unter dem Begriff ,Angestellte der IAEO'
(sind zu verstehen) der Generaldirektor und
alle Angehörigen des Personals der IAEO mit
Ausnahme des an Ort und Stelle aufgenom-
menen und nach Stundenlohn bezahlten Per-
sonals."

Angesichts der zunehmenden Koordinierung von
Politik und Programmen zwischen den zustän-
digen Organisationen des Gefüges der Vereinten
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Nationen und der daraus resultierenden Not-
wendigkeit, in einzelnen Fällen Angehörige der
Sekretariate der Vereinten Nationen und der Spe-
zialorganisationen dem Stab der Internationalen
Atomenergie-Organisation auf Zeit zuzuteilen,
um diese Koordinierung zu erleichtern, beehre
ich mich, namens der Internationalen Atom-
energie-Organisation vorzuschlagen, daß der
Begriff „Angehörige des Personals der IAEO" so
aufgefaßt werden soll, daß er Mitglieder der
Sekretariate der Vereinten Nationen und der
SpezialOrganisationen einschließt, die dem Stab
der Internationalen Atomenergie-Organisation
auf Zeit durch Vereinbarung zwischen der Inter-
nationalen Atomenergie-Organisation und den
betreffenden Organisationen zugeteilt sind. Ich
beehre mich weiters vorzuschlagen, daß der
Dienstgrad solcher Mitglieder der Sekretariate
dieser Organisationen als dem entsprechenden
Grad im Stab der Internationalen Atomenergie-
Organisation gleichwertig angesehen werden soll.

Falls die Republik Österreich diesem Vorschlag
zustimmt, beehre ich mich vorzuschlagen, daß
diese Note und Ihre bestätigende Antwortnote
eine Vereinbarung zwischen der Republik Öster-
reich und der Internationalen Atomenergie-
Organisation darstellen, die mit dem Datum
Ihrer Antwortnote in Kraft tritt.

Genehmigen Sie, Herr Bundesminister, die
Versicherung meiner ausgezeichneten Hochach-
tung.

Sigvard Eklund m. p.

Generaldirektor

An den
Bundesminister für Auswärtige
Angelegenheiten der Republik Österreich,
Ballhausplatz 2,

Wien I.

(Übersetzung)

DER BUNDESMINISTER FÜR
AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

Wien, am 1. März 1965

Herr Generaldirektor!

Ich beehre mich, den Empfang Ihres Schrei-
bens vom 20. Dezember 1964 zu bestätigen,
welches wie folgt lautet:

„Artikel I, Abschnitt 1, lit. o) des Abkommens
zwischen der Republik Österreich und der Inter-
nationalen Atomenergie-Organisation über den
Amtssitz der Internationalen Atomenergie-
Organisation bestimmt wie folgt:
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„Unter dem Begriff ,Angestellte der IAEO'
(sind zu verstehen) der Generaldirektor und
alle Angehörigen des Personals der IAEO mit
Ausnahme des an Ort und Stelle aufgenom-
menen und nach Stundenlohn bezahlten Per-
sonals."

Angesichts der zunehmenden Koordinierung von
Politik und Programmen zwischen den zustän-
digen Organisationen des Gefüges der Vereinten
Nationen und der daraus resultierenden Notwen-
digkeit, in einzelnen Fällen Angehörige der Sekre-
tariate der Vereinten Nationen und der Spezial-
organisationen dem Stab der Internationalen
Atomenergie-Organisation auf Zeit zuzuteilen,
um diese Koordinierung zu erleichtern, beehre
ich mich, namens der Internationalen Atom-
energie-Organisation vorzuschlagen, daß der
Begriff „Angehörige des Personals der IAEO" so
aufgefaßt werden soll, daß er Mitglieder der
Sekretariate der Vereinten Nationen und der
SpezialOrganisationen einschließt, die dem Stab
der Internationalen Atomenergie-Organisation
auf Zeit durch Vereinbarung zwischen der Inter-
nationalen Atomenergie-Organisation und den
betreffenden Organisationen zugeteilt sind. Ich
beehre mich weiters vorzuschlagen, daß der
Dienstgrad solcher Mitglieder der Sekretariate
dieser Organisationen als dem entsprechenden
Grad im Stab der Internationalen Atomenergie-
Organisation gleichwertig angesehen werden soll.

Falls die Republik Österreich diesem Vorschlag
zustimmt, beehre ich mich vorzuschlagen, daß
diese Note und Ihre bestätigende Antwortnote
eine Vereinbarung zwischen der Republik Öster-
reich und der Internationalen Atomenergie-
Organisation darstellen, die mit dem Datum
Ihrer Antwortnote in Kraft tritt."

Ich beehre mich zu bestätigen, daß die Repu-
blik Österreich dem vorstehenden Vorschlag zu-
stimmt und Ihr Schreiben sowie diese Antwort
als Vereinbarung zwischen der Republik Öster-
reich und der Internationalen Atomenergie-
Organisation betrachtet.

Genehmigen Sie, Herr Generaldirektor, die
erneute Versicherung meiner ausgezeichneten
Hochachtung.

Kreisky m. p.

An den
Generaldirektor der
Internationalen Atomenergie-Organisation,
Kärntner Ring 11—13,

Wien I.
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Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Inneres, vom Bundesminister für Justiz,
vom Bundesminister für Unterricht, vom Bundesminister für soziale Verwaltung, vom Bundes-
minister für Finanzen, vom Bundesminister für Land- und Forstwirschaft, vom Bundesminister
für Handel und Wiederaufbau, vom Bundesminister für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft und
vom Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel
der Republik Österreich versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 25. Feber 1965.

Der Bundespräsident:
Schärf

Der Bundeskanzler:
Klaus

Der Bundesminister für Inneres:
Czettel

Der Bundesminister für Justiz:
Broda

Der Bundesminister für Unterricht:
Piffl

Der Bundesminister für soziale Verwaltung:
Proksch

Der Bundesminister für Finanzen:
Schmitz

Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft:
Schleinzer

Der Bundesminister für Handel und Wiederaufbau:
Bock

Der Bundesminister für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft:
Probst

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Kreisky

Die vorliegende Vereinbarung ist am 1. März 1965 in Kraft getreten.
Klaus

41.
Nachdem die Zweite Niederschrift (Procès-Verbal) betreffend die Verlängerung der Deklaration

über den provisorischen Beitritt Tunesiens zum Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (GATT),
welche also lautet:

(Übersetzung)

ZWEITE NIEDERSCHRIFT (PROCES-
VERBAL) BETREFFEND DIE VERLÄN-
GERUNG DER DEKLARATION ÜBER
DEN PROVISORISCHEN BEITRITT TU-
NESIENS ZUM ALLGEMEINEN ZOLL-
UND HANDELSABKOMMEN (GATT)

Die Vertragsparteien der Deklaration vom
12. November 1959 über den provisorischen Bei-
tritt Tunesiens zum Allgemeinen Zoll- und
Handelsabkommen (im folgenden als „die Dekla-
ration" beziehungsweise als „das Allgemeine Ab-
kommen" bezeichnet) sind
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IN ANWENDUNG des Absatzes 6 der De-
klaration

ÜBEREINGEKOMMEN, daß die Geltungs-
dauer der Deklaration durch Ersetzung des Da-
tums im Absatz 6 mit dem Datum des 31. De-
zember 1965 um weitere zwei Jahre verlängert
wird.

Diese Niederschrift wird beim Exekutivsekretär
der VERTRAGSSTAATEN des Allgemeinen Ab-
kommens hinterlegt. Sie steht zur Annahme,
durch Unterzeichnung oder in anderer Weise, für
Tunesien und für die an der Deklaration teil-
nehmenden Regierungen offen. Diese Nieder-
schrift tritt zwischen der Regierung Tunesiens
und einer teilnehmenden Regierung in Kraft, so-
bald sie von der Regierung Tunesiens und von
dieser Regierung angenommen worden ist.

Der Exekutivsekretär übermittelt eine beglau-
bigte Abschrift dieser Niederschrift und eine Mit-
teilung über jede Annahmeerklärung an die Re-
gierung Tunesiens, an jeden Vertragsstaat des
Allgemeinen Abkommens, an jede Regierung, die
dem Allgemeinen Abkommen provisorisch beige-
treten ist, und an jede Regierung, die in Ver-
handlungen für einen Beitritt zum Allgemeinen
Abkommen eintritt.

GESCHEHEN zu Genf, am zwölften Dezem-
ber neunzehnhundertdreiundsechzig, in einer
einzigen Ausfertigung in englischer und französi-
scher Sprache, wobei beide Texte authentisch sind.

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
diese Niederschrift für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissen-
hafte Erfüllung der in dieser Niederschrift enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Finanzen, vom Bundesminister für Land-
und Forstwirtschaft, vom Bundesminister für Handel und Wiederaufbau und vom Bundesminister
für Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich
versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 22. Jänner 1965.

Der Bundespräsident:
Schärf

Der Bundeskanzler:
Klaus

Der Bundesminister für Finanzen:
Schmitz

Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft:
Schleinzer

Der Bundesminister für Handel und Wiederaufbau:
Bock

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Kreisky

Die vorliegende Niederschrift ist für Österreich am 1. März 1965 in Kraft getreten.
Klaus


